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frie:dhoJscmIage:o
Von Architekt 1\ a I' 1 Erb s in Breslau (Heinrichau).

(Hierzu eine Bildbeilage.)

enn man zwischen älteren und neueren friedhofsanJagen
Vergleiche ansteHt, so werden diese fast stets zu un
gunsten der letzteren ausfa!!en.

Woran mag das liegen?
Der aIlgemeine Tiefstand der Baukunst in den letzten .50

jahren hat sich auch hier bemerkbar gemacht und mit der
Zeit nicht bJoss auf die KapeJIe des friedhofes, sondern auch
auf die Eingangspforte, die Umwährung, auf d en Brunnen im
friedhofe und nicht zum wenigsten auf die Anlage der Gräber
und die Form der Grabsteine seinen Einfluss ausgeübt.

Um die Kapel!c recht" sc h ö n« zu machen, wird die
selbe in Rohbau (Normal.Vcrblendcr) errichtet, mit Formsteinen,
Glasuren, Terrakotten und ähnlicher gar nicht einmal billigen
"Pracht", obgleich dies doch die V.,lirJHmg des Gebäudes höch
stens beeinträchtigt, nicht hebt. Die Friedhofskapellen, \\'elche
schlichte, einfache formen zeigen, bei denen die Umfassungs.
wände im richtigcn Verhältnis zur Dachhöhe stehen, sind noch
immer Ausnahmen. Dic Gesamtanlage der neueren friedhöfe
zeigt, dass wir auch in garten}:Ünstlcrischer Beziehung den
rechten Weg verloren haben. -

Friedhofsanlage. Bmnnenp1atz.

Man hat deshalb mit Recht unsere Friedhöfe "Stein ge.
wordene Adressbücher!' genannt. Wenn auch neuerdings viel
creschehen ist um wieder eine friedhofskullst im Sinne der
Alten zu sch'affen, so ist von diesen Bestrebungen auf dem
Lande noch wenig oder nichts zu bemerl(en.

Die Denksteine und Steinkreuze erhalten fast ohne Aus.
nahme  ine, dem Matel ia! nicht entsprechende j unschöne form.
Die Umwährung und die Pforte wird durch ein "laut I\atalog
ab Fabrik" bestelltes Gusseisengitter gebildet, obgleich der
Dorfzimmermann mit seiner ehrlichen,. handwcrksmässigen
Arbeit viel eher zur Erhöhung des Ernstes dieser Stätte des
Todes beitragen h:önl1te.

Architeid I\a r 1 Erb s in Breslau (!'ieinr1chAI1).

Die alten friedhöfe, deren Bäume lind Strfiucher nicht so
ängstlich verstutzt wurden wie in neueren AnJagen, rufen eine
so cigenartig träumerische Stimmung hervor, welche \\ Ir uns
bei unseren neuen friedhöfen vorHiufig vcrsagen mÜssen.

Viel würde schon erreicht sein, wenn die Grabdenkmii!er
und Kreuze eine dem Materi J entsprechende, abwechscll1ngs
reiche Form erhielten und der Giirtncr nicht zu oft seine
bessemde (1) Hand aniegen würde.

Die vorgeführten Skizzen sollen einige Anregungen geben
bei Lösung iihnlicher Aufgaben.

Wenn dies hier und clader fall ist, so haben sie und diese
anspruchslosen Zeilen ihren Zwecl( erfüllt. K. f'.,    , , , '!)



oftmals nicht nur sehr unJiebsam, sondern bei Bauten, die bis
zu einem bestimmten Termine fertiggesteJlt sein müssen, sogar
mit erheblichen Einbussen verknÜpft. Ausserdem tragen sie
oft dazu bei, denjenigen, dcr die Zeichnungen angefertigt und
eingereicht hat, in den Augen seines Auftraggebers als Jässig
oder seinen Aufgaben nicht gewachsen erscheinen zu Iassen j
da dieser als Laie die oftmals recht geringfügigen Mängel erst
recht nicht gelten lässt und "richtige Arbeit" verlangt.

Der Ausführende hat also doppelten Ärger, erst durch
die angeblich ungerechte Zurückweisung- durch die Behörde
und dann durch die bekanntlich oft noch unangenehmeren Aus
einandersetzungen mit dem Auftraggeber. einen grossen Teil

der Klagen kann man wohl ohne weiteres als bercchtigt an.
erkennen. Denn es gibt tatsächlich behördliche Organe, die,
anstaU dem bauenden Publikum, we1ches ohnehin oftmals durch
die sich immer mehr an das Baugewerbe steigernden Anforde
rungen etwas verbittert ist, den behördlichen Verkehr zu el'
Icichtem, sich krampfhaft an den Buchstaben und Paragraphen
klammern, und nicht an das Wort denken: "Der Buchstabe
tötet, der Geist macht lebendig. H Für derartige Organe sind
die eingangs erwähnten Kosenamen auch am Platze.

Ein recht grosser Teil der K!agen aber ist wohl unbe
rechtigt, und zwar insofem, als sich die Betreffenden ihren
Misscrfolg in der Hauptsache selbst zuzuschreiben haben, sei
es, dass sie die bestehenden baupoJizeiJichen Vorschriftcn nicht
genau kannten und beachteten, oder aber, dass sie es an der
nötigen Klarheit ihrer Eingabe fehlen Jiessen.

Es ist eine wohJ von allen Beamten, dcnen baupolizeiJiche
funktionen obHegen, gemachte Erfahrung, dass sich der Tech
nikeJ', mehr aber noch der Architekt, Übcr die geltcnden Bau
vorschriften ]m allgemeinen mit sehr grosser Leichtigkeit hin
wegsetzt, ja, dass ihm sehr oft sogar mangelnde Gesetzes
kenntnis - es kann hierbei natürlich nur von den in sein Fach
einschlagenden Gesetzen die Rede sein - nicht abzusprechen
ist. Doch davon weiter unten.

[n nachstehendem seien nun einige Regeln aufgeführt, die,
so selbstverständlich manche auch kJinO'en moaen, sehr oft
unbeachtet bleiben, und deren Beachtu g jcde l Techniker,
der in baupoJizeilichen Sachen zu tun hat, nur warm empfohlen
werden kann, er wird sich dadurch manchen Ärger und Ver
druss ersparen.

Zunächst ist es nach Annahme eines Auftrags zu einer
Projektbearbeitung ein unbedingtes Erfordernis, ausscr den be
treffenden aJ1gemeinen landesgesetzlichen auch die an dem
fraglichen Orte bestehenden et\.vaicren besonderen Vorschriften
zu kennen. Hierbei ist wieder zu':-:>beachtel1, dass es innerhalb
eines und desselben Ortes sehr oft mehrere, ja in Großstädten
sogar recht viele besondere Ortsgesetze für einzelne Ortsteile
und Strassen geben kann, die meist sehr wichtige Bestimmungen
über Bauweise, Gebäudehöhe und dergJ. regeln. Damit in
Verbindung steht natürlich die gell aue Kenntnis der et\,va
an dem Orte bestehenden Bebauungspliine oder Strassenflucht.
linien, deren Bestehen aL1f Anfrage von den Behörden mit

Wandbrunnel1. geteilt wird und die bei ihnen jederzeit eingesehen vlierden
Architekt K. Erb s in ßreslau (Heinrichau). können.

. Hat man aUe diese Unterlagen zusammen, so sehe man
sIe nUn nicht etwa, wie es oft geschieht, nur flüchtig durch,
sondern verfahre dabei sehr peinlich. Insbesondere beachte
man etwaige Nachträge, denn sehr oft werden früher erJassene
Vorschriften durch derartige Nachträge wieder abgeändert
oder ganz aufgehoben. Viel Sor,gfalt beim Studium der gelten.
den Bauvorschriftcn ist schon deswegen erforderlich, weil ihr
Wortlaut sehr oft stark juristisch verschnörkelt ist, und schon
von denl j der ständig mit diesen Vorschriften arbeitcn muss,
grossc Aufmerksamkeit beanspruchen, dies abcr natürlich In
erhöhtem Masse von dem in der Praxis s rehenden Technil er,
dessen Wirkungskreis ein bedeutend vielscitigerer ist, und der
sich daher nur gelegentlich mit ihnen beschäftigen kann, e,'.
forcleJ'll. So kann es vorko1111nen, dass fUr einen Bau in
einer bestimmten S!I'asse drei und mehr Orts. und sonstiae
Baugesetze Geltung haben, die sich gcgenseltig ergänz n
bezw. aufheben. Hat man nun alle Vorschriften zusammen
und volle Klarheit, dann beachte man sie auch genau und
projektiere danIIch, dcnke aber nicht, dass ein Abwccichen da.
von vielleicht durchgehe. ('alls ein Eillhaltcn der Vorschriften
naeh Lage der Vcrhältnissc unmöglich ist, suche man lieber

Eingangstor.

friedhofsanlage.

Einige Winke im \7erkehr mit den
BaupoIizeibehörden*).

"in den KI eisen derjenigen Techniker und Architekten, die
t  I  mit BaupoltzeibehoJ'den zu arbeiten, also BauzeIchnungen
'" zur baupo!izeiJichen Genehmigung anzufertigen und ein
zureichen haben .- und Lwar ist dies ein sehr grosser Teil
der Bauteclmiker - sind sehr oft Klagen übel' die Umständ.
lichkeit der Behörden und ihrcr Organe zu hören, und nm zu
oft werden die letzteren mit den wenig schmeichelhaften Kose.
namen "ßuchstabenmensch" ;und "Paragraphenreiter" belegt.
Da hal der eine seine Zeichnung wieder zuriickbekommen, wci!
kein Maßstab darauf angegeben wal', bei dem andem fehlte
nur die Unterschrift des Bauenden und dergleichen. ABe die
durch derartige Erinnerungcn der Behörde in dem Bauge.
nehmigungsverfahren entstehenden Verzögerungen sind natürlich

*J Mit Genehmigung. Aus der JjDeutschen TectmJker-Zcitul1g l '.
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manchma1 recht wesentlich ist. Vielfach ist speziell für Lage,
pläne ein besonderer, von den ubIichen ,\laßstäben, wie 1 : 1000!
1 : 500 und dergJ., starl{ abweichender und daher unbequemer
Maßstab vorgeschrieben. Dieser muss aber eingehalten werden,
denn die Behörden können die Lagepläne nur sicher auf ihre
Richtigkeit . prüfen , wenn sie den gleichen Niaßstab besitzen,
wie die bei den Behörden befindIfchcn Ortsvermessungen.
Diese sind oft sehr alten Datums und die unbequemen l"laß
stäbe daher zu rechtfertigen.

Auch kann nicht genug empfohlen \verden, dem Bau,
gesuche, auch wenn dies nicht besonders vorgeschrieben ist,
eine möglichst genaue Baubeschreibung beizulegen, aus welcher
alle Einzelheiten des Baues, die gewählten Konstruktionen und
Materialien zu den Decken, Dä.c:hern, Treppen, Aussenansichten
und dergI. nebst den erforderlichen Festigkeitstl3.chweisen her
vorgehen. Je genauer und ausfÜhrlicher eine solche Be
schreibung ist, desto weniger ßefragungen werden nötig und
umsowcniger Verzögerungen entstehen, a]]cs also höchsteigene
Interessen des Bauenden.

Einen grossen fehJcr begehen weiter viele Techniker da
durch, dass sie auf einem ßlatt Zeichnung mehrere nicht direkt
zusammengehörige Baulichkeiten einreichen, z. B. ein Wohn
haus U:1d ein Fabrikgebäude, letzteres vieIlcicht ausserdem noch
mit Dampfkessel und Motoranlage. \Vährend die Gcnehmigung
des Wohnhauses vic1leicht an sich nur vvenig Zeit bean
spruchen würde, muss sie zunächst unterbleiben, weil die

Zeichnungen wegen des fabrfkgebäuc1es
erst der GewerbcDolizcibehörde vOfcrelecrt
werden muss, di  ihre eigenen Sa;hv  
ständigen hört. Kommt bei dem Fabrik
gebitude nun gar rhJc!1 ej!  öffent!icher
ausschreiüepflichtiger BetrieD 111 Frage,
z. B. eine Lackfabrik, so können sich die
Verzögerungen I dfe die Genehmigung des
Wohnhauses erleidet, auf Monate belaufen
ohne dass die Behörde ein Verschuldc
trifft I denn auf die öffentliche Ausschrei
bung gehen gewöhnlich WidersprÜche ein
die lange Verhandlungen erforderlich
ma.chen und dcrgJ.

Ähnliche Beispiele könnten noch dele
angeführt werden. In sehr dringlichen
Fällen h:ann es sogar geboten sein, die
ßaupHine nicht nur in doppelten sondern
sogar in drei  und vierfachen Ausfertigun
gen eInzureichen, damit jede einzelne Ab
teilung oder Behörde unbeschadct 1.101 die
in dcr Regel einzuhaltende Reihenfolge dcr
Begutachtung über das Baugesuch ver
fügen kann. Dadurch wird viel Zeit
gespart. Denn oftmals hat eine Bau.
sache einen recht Langen \i\feg durchzu

machen. Von der Baupolizeibehörde geht sie zuniichst an
den Bausachverständigen, kommen Interessen der Eisenbahn
in frage, so ist diese Vet'waltung zu hören, bei sanitätspoJizei
Hehen fragen kommt hinzu dcr Kreis- oder Bezirksarzt, hierauf
bei gewerblichen Anlagen die Gewerbeinspektiol1 bezw. Ge.
werbepo1izeibehörden und bei Bauten an StaatsstrasseIl noch
deren Verwaltungen. Kurz, es gibt oft bei einem und dem
selben Baugesllche eine so grosse Anzahl Dienststellen zu
passieren, dass selbst, wenn jede Stelle mit grösster Be
schleunigung at'beitete, \vas natÜrHch nicht [r;:mer verlangt
werden J\a!1l1, 3-4 Wochen vergehen !'\önncn, ehe die Ba l
sache bei der entscheidenden Instanz zur Erledigung kommt.
Die in GroßsWdten vorJlandenen UnterabtcilL-111gcl1 des jVL1gistrms,
wie Tiefbau-, VermeSSLtngs-,' feuerpolizciarnt und clcrgL) denen
viele Bausachen ausserdel11 noch zugehen, seien blas bciJiiuffg

. erwähnt. Man vel'gesse aber nic , bei Einreichung von 111chr
Unterlagen als wie vorgeschrieben, den ZwccJ\ der mehr ein
gereichten Unterlagen gcnau anzugeben, denn sonst kÖnnte es
leicht passieren, dass das Verfahren seinen Üblichen Verlauf
geht und die mehl' eingereichten Unterlagen einstweileIl -z\ved\
los im Kasten liegen bleiben.

Oft IWl11mt es auch vor, dass gegen die behördlichen Ent
scheidungen mit sicherer Aussicht aLlf Erfo!g bei der niichst

(fortsetzung ;:\tif Seite 461.)
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unter eingehender BegrLindung um Befreiung von der frag
lichen Bestimmung nach.

Viele Unanl1ehmHchkciten werden auch durch falsche oder
ungenaue LagepWne verursacht. In den Gross- und MitteI
städten ist diese Angelegenheit ja sehr einfach, hier sind mcist
Vervielfältigungen der amtlichen Stadtvermessllng zu billigen
Preisen zu haben. Anders in den KleinsWdten und auf dem
Lande. HIer scheuc man, faIls man nicht im Gemeinde,lmte
eine Kopie vom Ortsplane entnehmen kann, die gcringen I\osten
nicht, und lasse sich durch einen mit den örtlichen Verh1ilt
nissen vertrauten Feldmesser einen genallcll Lageplan an
fertigen. Was in bezug auf Lagepläne gerade von den Tech
nikern gesÜndigt wird, wie wenig VOll diesen die Grundstücks
grenzen flurbuchsnu111mern und dergl. beachtet werden, dieser
Umstand allein schon bildet einen grosscn Prozentsatz eier ein
gangs crwäll!1ten Verzögerungen.

Wesentlich ist auch, dass die Lagepiiine nicht nur die
genauen Flurstücksgrenzen und Flurstiicksnummern enthalten,
sondern auch das gesamte, dem Bauherrn gehörige Gelände,
dass sich oft aus verschiedenen FIUI'stiicI{en zusammensetzt,
erkennen lassen. Es lcanD dann nicht, wie es öfters geschieht,
vorkommen j dass VOn den' Behörden flurstücksgrenzen als
G!'Ulldstiicksgrcnzen angesehen werden, waS bei Bauten, bei
denen ein Abstand von der Nachbarsgrenze einzuhalten ist,
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leser echt neuzeitliche Entwurf zu einem freistehenden Wirtschaftsverkehr. Das Obergeschoss, zum Teil als ausgebau.
Einfamilien.Wohnhause zeigt in seiner Neubildung eine tes Dachgeschoss durchgebildet, enthält die Schlafräume.
wohnliche Diele mit erkerartigem Ausbau für Sitzplätze, Im Äussern sind der Sockel des Gebiiudes sowie die

die unmittelbar mit dem Herrenzimmer und dem gerilumlgen, WandfWchen des linksseitigen Vorbaues bis zU!' oberen Fenster
heIl beleuchteten Speisezimmer verbunden ist, an weIches einc brüstung aus weiss gefugten liandstrichziegel gedacht und für
Gartenhalle stösst. Die Küche, von der Diele aus mittelbar die übrigen Wandteile weisseI' Lithinputz angenommen. Das
durch die Allrichte, oder unter der Dielentreppc hindurch zugilng- Dach und der Rücksprung am Giebel sind mit roten Biber.
lich, besitzt noch einen besonderen Nebeneingang für den schwänzen zu dccken.



höheren Instanz Rekurs, Beschwerde oder wie die Rechtsmittel
alle heisscn mögen, erhoben werden könnte. Aber   es ist
zu spät, die gesetzliche frist ist verstrichen und die angeblich
unrechtmässige Verfügung hat bereits Rechtskraft erlangt, es
Jässt sich nichts mehr dagegen tun. Woran liegt dies? Nun,
die Techniker kennen wohl ihre trigonometrischen Lehrsätze
und formeln zu den statischen Berechnungen ganz genau j
aber etwas mchr allgemeine Gesetzeskenntnis könnte sicher
vielen nicht schaden. Und zwar tut's die Kenntnis der ein
schlagenden baupoJizeilichen Bestimmungen nicht allein, diese
wird, als zum fach gehörend, als selbstverständlich voraus
gesetzt, ebenso die Kenntnis der Bestimmungen Über die
Arbeiter- und Unfallversicherung usw., nein: die hauptsächlichen
Bestimmungen dcr Gewerbeordnung, die Vorschriften über
Dampfkessel , Motor- und Heizungsanlagen, über Lasten  und
Personen-Aufzüge, sowie über den allgemeinen Verwaltungsgang
bei den Behörden, über die zu Gebote stehenden Rechtsmittel
und Fristen, alles das und noch verschiedenes andere sind
Gebiete, bei denen sich oftmals jedc Stunde Studium gar
sehr lohnt.

Sehr zu raten ist den Bauenden sowie den Technikern der
tuniichst mündliche Verkehr mit den Behörden. Durch eine
offene Aussprache mit den betreffenden Beamten können viele
Missverständnisse und dem Bau entgegenstehende Hindernisse
auf die kürzeste und angenehmste Art aus dem Wege geräumt
werden Die in vielen Orten von den Baupolizcibchörden an
bestimmten Tagen eingeführtcn Bausprcchstunden, in denen auf
Wunsch Über alle einen Bau betreffenden Differenzpunkte
mÜndlich verhandelt wird, sind Beweis dafür, dass ma:1 auch
an dcn massgebendcn Stellen den \Vert der mÜndlichen Aus
sprache crl{annt hat und dieselbe fördert.

Aus einer mir aus der neu esten Zeit zugegangenen Mit
teilung ist zu ersehen, dass auch der Regierungspräsident zu
Münster i. W. gemeinsame Besprechungen der Gemeindebau
beamten und Bauunternehmer in seinem Bezirke angeordnet
hat, in denen bei Anwesenheit des Sach-Refercnten des Re
gierungspl'äsidiums, der Bürgermeister, Amtmänner, Bausach
verständigen und Bauenden obwaltende ZweifcI beseitigt, werden.
Hiermit sind sehr günstige Erfahrungen gemacht worden, so
dass der Minister der öffentJichcn Arbeiten den betreffenden
Bericht des Regierungspräsidenten zu ,\1Ünster siimtlichen
anderen Regierungspräsidenten hat zugehen lassen mit der
Anheimgabe, in ihren Bezirken ähnliche Einrichtungen zu
treffen. Im eigenen Interesse aller technischen I'(reise liegt es
natürlich, derartigen Einrichtungen nicht nur sympathisch gegen
überzustehen, sondern sie in jeder Hinsicht nötigenfalls unter
gemeinsamen Vorgehen zu fördern oder darum nachzusuchen.

Kommt bei diesem persönlichen Verkehr der Bauende
den betreffenden behördlichen Organen ohne Voreingenommen..
heit entgegen und huldigt er dem Grundsatze - falls er seiner
Sache ganz sicher ist - "in der form verbindlich, in der
Sache fest, <j so wird er sicher mehr ErfoJge haben, als mit
oft seitenJangen zum Ieil in recht gereizter Stimmung nieder

'geschriebenen Eingaben.
Werden nun bei Bcachtuqg dieser Winke auch nicht etwa

alle Unanehmlichkeiten im Verl<ehre mit den Baubehörden
schwinden, dazu Hegen die Verhältnisse zu vielseitig, so wer'den
diejenigen, die diese Winke befolgen oder sich zunutze machen
unzweifelhaft bald die günstige Wirkung auf ihre Zeit und
damit allch auf ihreIl Geldbeutel verspÜren. Wo abcr der
Erfolg nicht nach Zeit oder Geldwert messbar ist, bedeutet
schon der Wegfall von vielen Unanl1ehmlichkeiten und Ärger
in unserer heutigen angestrengten Zeit eine sehr wohl anzu
strebetlde kostbare Gabe an unser gesamtes geistiges und
I<örperliches Wohibefinden. Ein Baupolizeibeamter.'!  '!

Einladung zur mitarbeit.
Angebote von Photographien und gut durchgearbeiteten

Zeichnungen avs allen Gebieten der Architektur, welche sich
zur Wiedergabe als Kunstbeilagen und für den technischen
Teil eignen, sind uns stets erwünscht.

ferner sind uns erwünscht Aufsätze über baufachHche
Angelegenheiten aller Art, insbesondere auch über Baukonstruk
tionen. Honoraransprüche bitte sofort zu stellen.

Die Schriftleitung der "Ostd, Bau.Ztg."
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Behiil'dliches, Parlamentar/se/HiS lISW.
Amtlich.e Bestimmungen für die Ausführung

von Konstruktionen aus Eisen beton bei Hoch
bau t e n, Erlass des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten
vom 24. Mai 1907, mit 15 Abbildungen, sind zum Preise von
a 30 Pf. vom Verlage der "Ostd. Bau-Ztg." zu beziehen.

NonJöstl.Berufsgenossenschaft Sektion m (Pommern).
Der Maurermeister WHhelm Seide1   Stettin ist als l\ufsichts
beamter gemäss 9 119 des Gew..Unf..Vcrs.-Ges. vom 30. Juni
1900 angesteilt worden. Den Anordnungen desselben Ist uno
bedingt Folge zu leisten.

Wettbewer!1.
Breslau. Zur ErJangung von fassadenzcichnungcn für

die Häuser Ring 26/27 wird auf Antrag der Firma ßernh. Jos.
Grund, hier, unter den reichsangehörigen, im Deutschen Reiche
wohnenden Architekten ein \Vettbewerb mit Frist zum 1. i\'lärz
1908 ausgeschrieben. Ausgesetzt werden: ein erster Preis von
1000 M., ein zweiter von 600 M. und cln oritter von 400  1.,
während 2000 M. zum Ankauf drei weiterer Enhvürfe bestimmt
sind. Das Preisgericht besteht aus den Herren: Dr. jur. Bernh.
Grund, Erich Grund und den Mitaliedern des Ausschusses
Alt.. und Neu-Breslau, deren Mehrzahl Architekten sind. Die
Unterlagen für den Wettbcwerb sind gegen Erstattung von
3 M. \'on der firma Bernh. Jos. Grund, ßreslau, Ring 26, zu
beziehen, \velcher Betrag bei Einlieferung eines Entwurfes zu
rücl{erstattet wird.

Rechtswesen. (Xachll!-nd;: vel"hoten.)

rd. Hat der StrassenanUcgoer einen Anspruch gegen
die Stadtgcmeinde auf Ausführung der von der Ge
meinde beschlossenen Tieferiegung der Strasse? Eine
Stadtgemeinde hatte für eine Strasse eitle neue Fluchtlinie fest
gesetzt. Gerade an derjenigen SteHe der Strasse, wo diese
50 cm tierer gelegt werden sollte, wollte ein AnJieger ein Ge
bäude errichten, und als er die Genehmigung dcr ß.;wpolizci
behörde nachsuchte, teilte ihm dicse auf Veranlassung des
Magistrats mit, die ßaucrlaubnis könne ihm nur untei der Be
dingung erteilt werden, dass er den Neubau 50 cm tieter er
richte als die derzeitige Strassen krone. Hierauf ging der
Grundstücksbesitzer auch ein, und demgemäss kam sein Haus
50 cm tiefer a!s die Strassenkrone zu liegen. - Nun wurde
aber die Strasse nicht tiefergelegt, und das veranlasste den
Hausbesitzer , V0n der Stadtgemeinde im \Vege der Klage
Schadensersatz zu fordern. Während di\; erste Instanz den
Anspruch für gerechtfertig erachtete, wurde die Klage vom
Obcrlandesgericht Köln abgewiesen. Von eincm Vertrage
zwischen dem Kiäger und der Stadtgemeinde, der nach der
Behauptung des Klägers zustande gekommen sein soll, könne
keine Rede sein. Nicht info!ge einer Vereinbarung: mit der
Stadtgemeinde hat der Kläger seinen Neubau 50 cm unter
der Strassen krone errichL t, sondern infolge eines Gebotes der
Baupolizeibehörde. Es geht auch nicht an, in dcr dem Kläger
von der Baupolizcibehörde gemachten Vorschrift nur oder ciocl1
zugleich ein Vertragsangebot des Magistrats Zl1 erbIicJ{cn. Nach
der fassung des Bauscheines hat die Baupolizeibehörde in Aus.
Übung ihrer dem öffentiichen Rechte angehörigen Machtbefug'
nisse ein polizeiliches Gebot an den KWger erlassen wol1en.
Darüber Iwnnte auch der Kläger nicht im Zweifel sein j zuma!
CI' sah, dass allch die sonstigen "Bedingungen" des Bau
scheins rein poJizeilichen Charakter hatter,. - Hichtig ist j.J ,
dass die beklagte Stadtgemeinde bisher die Höhenlage der
Strasse Überhaupt nicht verändert hat. Hierzu war sie aber
allch dem !\Iäger gegenuber nicht verpflichtet. Eine Veltrags'
pflicht der Beklagten bestand, wie oben ausgeführt, t1jct t.
Eine gesetzliche Pflicht den Anliegern gegenÜber, welche ihrc
Neubauten der durch die neuc Festsetzung bestimmten l-iöhen.
lage angepasst hatten, bestand gleichfalls nicht, lind eincl!
privatrechtlichen Anspruch eines Anliegcrs einer bebautcn
Strasse gegen die Gemeinde auf AusfÜh!'ung eines fluchtlinie!!
planes, weil der Anlieger diesem bei einem tfeu- oder Umbau
sich gefügt habe, gibt es nicht und {{ann es auch schon des
halb nicht geben, weil nelte fJuchtlinienfestsetZtHlgen in be
bauten Strassen naturgcmiiss nur schrittweise ausgefÜhrt werden
können. (Entsch. des Oberlalldesger,: Köin vom i 9. jall. 1907.)



rd. Verjährung für Ansprüche aus städtischen Tief.
bauarbeiten. Ein Unternehmer hatte - wie er in seiner
Klage behauptete - im Auftrage einer Stadtgemeinde Bohr.
arbeiten zur Vorbereitung einer Wasserleitungsanlage ausgeführt,
fÜr welche er Bezahlung forderte. ' Die beklagte Stadtgemeinde
wandte ein, der Anspruch sei längst verjährt j da seit der
fertigstellung der Arbeiten mehr als zwei Jahre verflossen seien
und gemäss @ 196. Ziffer 1 des BÜrger!. Gesctzb. AnsprÜche
von Handwerkern für Ausführung von Arbeiten in zwei Jahren
verjähren. - Demgegenüber berief sich der (,läger auf die
Bestimmung desselben Gesetzesparagraphen, wonach derartige
Ansprüche nicht innerhalb zwei jahren verjähren, wenn sie für
den Gewerbebetrieb des Schuldners erfolgen. Hier handle es
sich um einen Gewerbebetrieb der Stadtgemeinde, denn der
Betrieb eines \Vasserwe1'kes sei doch nichts anderes als ein
Gewerbebetrieb. Das Oberlandesgericht Marienwerder hat je.
doch die Anschauung des Klägers nicht gebilligt und seinen
Anspruch daher abgewiesen. Wenn eine Stadtgemeinde ein
\Vasserwerk anlegt, so wird in dem Urteile ausgeführt, so wird
man mangels entgegenstehender Umstände annehmen müsscn,
dass dies in Erfüllung der öffentlichen Pflicht und in der ge.
meinnÜtzigen Absicht geschieht, die Mitglieder der Gemeinde
aus Gründen der Gesundheitspflege mit gutem Trinl.;wasser zu
versehen. Die eigene Verwaltung des Wasserwerkes durch dhe
Stadt verfolgt dann nicht den Zweck, Gew"inne zu erzielen,
sondern bildet nur ein J\olltteJ, jenen gemeinnützigen Zweck, mit
möglichst geringen Kosten zu erreichen_ Unter solchen Um
ständen kann von einem Gewerbebetriebe um so weniger die
Rede sein, als jeder Hausbesitzer - um den Zweck der Ge
sundheitspfJege durchzuführen - nach dem Ortsstatut ver.
pflidltet Ist, sich der Wasserleitung anzuschJie sen. (Entsch.
des Oberlandesger. Mariellwerder von, 16. April 1907).

Tarif, und Streikbewegungen,
FeHhammer. In der am Sonntag nachmittag in Sorgau

abgehaltenen Revierkonterenz wur e auf Antrag Husemann aus
ßochul11 mit 34 gegen 21 Stimmen eine Resolution angenom
men, wonach die Bergarbeiter sich mit dem errungenen er
höhten Abschlage begnügcn und von einer allgemeinen Auf
kÜndigung der Arbeit Abstand nehmen. Die Lohnbewegung,
in der sich das Hevier zehn Wochen lang befand, ist somit
beendet und der gefürchtete Streik vermieden.

Bautätigkeit.
Liegnitz. Ocr Bebauung erschlossen ist nun der grosse

Platz in der Carthaus-Vorstadt, welcher zwischen dem Stein weg
und der Feldstrassc liegt und seitwärts von der Kirehstrasse
und Gustav Adolfstrasse begrenzt wird. Der Platz, \'v'elcher
Eigentum des Herrn Zimmermeister Löbe! ist, wird durch eine
projektiertel jetzt noch namenlose Strasse in zwei Teile geteilt,
VOI1 denen der eine der Bebauung übergeben wird, während
der andere an der feldstrasse als Marl<tplatz für die Carthaus.
vorstadt vorgesehen ist. Auch gegenüber, neben dem Kinder
heim, befindet sich ein grosser freier Platz, ebenfalls Herrn
Löbcl gehörig, welcher bebaut werden soll.

Hirschberg i. Schi. Die Vorlage, betreffend den Erwerb
dcs Geliindes am Kavalierberg, wurde in der letzten Stadtver
ordnetensitzung angenommen. Die Stadt kommt dadurch in
den Besitz von 35511 qm Land, wovon etwa ein fÜnftel des
Geländes Bauland ist.

fraustadt Pos. Hier ist eine gemeinnützige Wohnungs.
baugenossenschaft gegrÜndet worden. Die Genossenschaft wi1!
den weniger ben1ittelten deutschen Faml!icn gesunde und zweck
mässfge Wohnungen, möglichst mit Garten, verschaffen. Vor
sitzender ist Rechnungsrat Mählich. Mit dem Bau einiger
Häuser soU' noch in diesem Jahre begonnen werden.

I\,osten. Die Bau.lust war hier in den letzten Jahren eine
sehr rege. Die von der Regierung mit einem Kostenaufwande
von 100000 M. e,'('iehtete I(athol. Kirche und Wohnhaus für
den Präbendar Ist im Rohbau fertiggesteJlL Auch das vom
deutschen Beamtenwohnungsbauverein crrichtete ZwöJffamilien..
haus ist im Rohbau fertig.

fiieseritz. In der letzten Sitzung des Preussischen Be.
amten vereins wurde in Anbetracht der hier herrschenden Woh..
l1Ullgsnot beschlossen, sich in einer Eingabe an den Ober

präsidenten der Provinz mit der Bitte zu wenden, er möchte
darauf hinwirken, dass die einzelnen staatlichen Behörden
möglichst bald der Errichtung von Wohnhäusern für ihre Beamten näher treten. 

Heringsdorf. Die Bautätigkeit in unserem Seebade ist
in diesem Jahre eine nur geringe, bis jetzt weiss man nur von
zwei Villen; die eine baut Baron Hans v. BJeichröder..BerJin in
der DeJbrLickstrasse und zwar 5011 es ein Prachtbau in' franzö
sischem Stil werden, wozu Regierungsbaumeister Wechselmann
Stettln die Entwürfe anfertigt. Eine zweite Villa baut Villen.
besitzer R1chard Schröder, Kaiserstr. 29, zu Vermietungszwecken.

Willenberg. Eine rege Bautätigkeit, wie sie .seit Jahren
in unserer Stadt nicht vorhanden war, macht sich hier auch
jetzt noch bemerkbar. Es steht jedoch zu befürchten, dass
einige Bauten Infolge Mangels an Bauhandwerkern in diesem Jahre
nicht beendigt werden können.

HandelsteiL
Krisis im Hotzgeschäft? Die misslichen Geldverhä!tnisse

und die Unsicherheit im Baugewerbe haben auch das Holzgeschäft,
namentlich das starke Gebiet Ostdeutschlands ungünstij::! beeinflusst.
Es wird alJgemein Über einen Rückgang des Absatzes und besonders
über die Verschlechterung der ZahJwcise gekla t. Durch die letzten
ZahJung8einstellungcn sind Käufer wie Verkäufer zu grösserer Zurück
haltung veranlasst worden, so dass die Mühlen wenig einkaufen.
Das Weichselgeschäft ist wesentlich hinter dem vorjährigen zurück
geblieben und die russischen Holzbringer kommen in dIesem Jahre
I11cht auf ihre l\osten. Sie können ihre Bestände nur schwer und
zu gedrüc1Üen Preisen absetzen. Eine ganze Reihe von Transporten
ist bisher unverkauft gebJieben. Wie in vielen anderen Branchen,
Hegen die Verhältnisse zurzeit auch hier: erst eine wesent1iche Ver
billigung des Geldes, eine lebhaftere Beleihungstätigkeit der Hypo
thel\enbanken und grössere Neigung zur Hergabe von Baugeldern
können den ungünstigen ßeschäftigungsgrad des Platzhandels bessern.
Solange die PI,.ltzgcschäfte einen grosseIl Teil der an sie herantreten
den Licfcrungsauftrage für Bauten ablehnen müssen, da die Verhält
nisse des Geldmar1\tes eine Gewähr fÜr die pün!\tIichc Innehaltun}!
der vereinbarten Ratenzahlungen nicht bieten, werden die Umsätze
sich nicht heben l\önnel1. In eingeweihten Kreisen wird erst 'im
künftigen Frlihjahr eine Belebun  der Absatzverhältnisse für wahr
scheinJich gehalten I indessen VE'rmag niemand mit Sicherheit diese
EntwickJung vorauszusagen und es wird von dem Verlauf des Winter.
quartals im Geldmarkt abhängen, ob sich die Hoffnung n erfÜllen.

Zwangsvarste igerungen.
Verehcl.Malermstr. TheresiaNcllmann, ßresIau, Kurzcgasse48 2. 12.07
Verche1. Malermstr. Thercsia Neumann, Breslau,Leuthenstr. 69/Zehnel'str. 20 26. 11.07
Verehel. Mdurermstr. Berta Herrmann, BresJau, Kospothstr. 22 21. 11. 07
Verehel. ßauunternehm. August  Schneider, liegnitz,Grenadjerstr. 13 7.12.07
Verehe!. Bauunternehm. Auguste Schneider, Liegnitz,\Veissenburgerstr. 1 5.12.07
Verehel ßauunternehm. Auguste Schneider, Liegnitz,Neue Goldbergerstr. 53 29. J J. 07
Zimmerpolier loh. WengIorz, Gr.-Rauden, Amtsger. Rybnik' 4. 1. 08
Zimmermann Joh.l\oliek, Mokrau, 1\1'. Pless, Amtsger. Nico1ai 6. 12.07
Verehe!. Maurer Hedwig Rzepka, 1\attowitz, Beatestr. 22,Podlesie, Amtsger. Nicolai 10.12.07
V erehel. Ziege1mstr. Susanna Zabczyk, Sandau, Amtsger. Pless 27. 11. 07
Maurer- und Zimmermeister Leon Eckcrt, P.osen 29. 11. 07
Bauunternehm. Albert Soleeid, Posen-Wilda, Amtsger. Posen 6. J2. 07
Maurermeister August Wcrner, Gnesen, Exinerstr. 8 29_ 11.07
Batlgcwerl\smstr. Gust. Freudenberger, Danzig-Langful1f,Hauptstr. 91 10. 12. 07
Zicgelmeistcr l.1oob Schmidt, Zajontschkowo, 1\reisSamter , Amtsger. Pinne 14.12.07
Bauuntemehm. Johann l\uletzki, Stuhm 26. 11.07
Tischlermstr. Os1{ar Schwarz, Seeburg 29. 11.07
Tischler Benno froese, l\aul\ehllellen/Kaukehmen 16.11. 07
Schmiedemstr. Gust. Müller, Nipperwiese, Amtsger. Fiddichow 17. 12. 07
Scl1miedemstr. A. J\arnbach sen. j Madlow, Amtsger, Cottbus 21. 11. 07Maurermstr. Carl Schade, Cottbus 14.11.07

liinweis. Selten dürften technische Unterdchtswerke sich so
Überaus segensreich erwiesen haben, wie die im Verlage von B011l1esS
& HachfcId in Potsdam erschienenen "Unterrichtsbriefe fÜr das
Selbststudivm technischer Wissenschaften. System Karnac1c...
lfachfeId", Verdanken diesen Werken doch viele Tausende streb
samer junger J''1änner ihre einträgliche Lebensstellung, ihr Lebens
glücl . Wissenscl1aftJichc GrÜnd!ichkeit und eine vOl'ztigliche, den
Unterricht technischer Lehranstalten bis ins kleinste nachahmende,
für jedermann verständliche l\olethode haben den Erfolg der \Verl\e
begrÜndet und der Verlagsfirma den Danl  der Schüler eingetra,g-en.
Durch das Studium der Unterrlehtswcrke wird der Besuch techni
scher Lehra.nstaltcn ersetzt, werden die Schüler gründlich und sicher
a.uf Fachprüfungen jeder Art vorbcreitet und den Eitern die hohen
1\ostcn des fachschulbesuchs erspart. Wir !{önncl1 nicht umhin.
unser Vertrauen zu den Werken aLtslusprechen und Interessenten

"darauf aufmerksam zu machen.
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